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„Gun Jumping“: Vollzugsverbot in der EU-Fusionskontrolle 
 

Das jüngste EuGH-Urteil Altice sowie das im Sommer 2023 verhängte Rekordbuß-
geld der EU-Kommission in der Rechtssache Illumina / Grail verdeutlichen die Rele-
vanz von Kartellrechts-Compliance im Rahmen von M&A-Transaktionen  
 
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem 
Urteil vom 9. November 20231 ein von der 
EU-Kommission verhängtes Bußgeld gegen 
das Unternehmen Altice wegen vorzeitigen 
Vollzugs einer Transkation weitgehend auf-
rechterhalten und damit ein weiteres Mal 
den EU-Wettbewerbshütern in ihrer strikten 
Verfolgung von Verstößen in diesem Be-
reich den Rücken gestärkt. Bereits im Juli 
2023 hatte die EU-Kommission in der 
Rechtssache Illumina/Grail2 ein Rekordbuß-
geld in Höhe von EUR 432 Mio. gegen das 
Unternehmen Illumina wegen eines Versto-
ßes gegen das Vollzugsverbot verhängt und 
auch erstmalig das Zielunternehmen (Grail) 
mit einen (symbolischen) Bußgeld belegt. 
 
Vollzugsverbot in der EU-Fusionskontrolle 
 
Nach Art. 4 Abs. 1 der EU Fusionskontrollver-
ordnung3 sind Zusammenschlüsse, bei denen 
die Parteien die Umsatzschwellen der FKVO er-
füllen, vor ihrem Vollzug bei der EU-
Kommission anzumelden (Anmeldegebot). Zu-
sätzlich besagt das sog. Vollzugsverbot nach 
Art. 7 Abs. 1 FKVO, dass anmeldepflichtige Zu-
sammenschlüsse ohne eine Freigabeentschei-
dung der Behörde von den Parteien nicht voll-
zogen werden dürfen. Bei einem Verstoß gegen 
diese Vorschriften (sog. „Gun Jumping“) drohen 
den Parteien, wie die beiden jüngsten Entschei-
dungen in Sachen Altice und Illumina/Grail zei-
gen, empfindliche Bußgelder, die bis zu 10% 
des Jahresumsatzes der Unternehmen errei-
chen können. 
 
Rechtssache Altice 
 
Altice meldete im Februar 2015 bei der EU-
Kommission den Erwerb der alleinigen Kontrolle 

 
1 EuGH, Urt. v. 9.11.2023, C-746/21 P – Altice Europe v 

Commission. 
2 EU-Kommission, Entsch. v. 12.7.2023, Fall M.10483 – Il-

lumina / Grail. 
3 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates v. 4.1.2004 

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„FKVO“). 

über PT Portugal an, nachdem der Unterneh-
menskaufvertrag (SPA) im Dezember 2014 ge-
schlossen worden war. Die Kommission gab die 
Transaktion unter Auflagen im April 2015 frei. 
 
Rund drei Jahre später verhängte die EU-
Kommission ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 
EUR 124,5 Mio. gegen Altice4. Nach den Feststel-
lungen der EU-Kommission hatte Altice gegen Art. 
4 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 FKVO verstoßen, da 
bestimmte Klauseln des SPA Altice bereits vor 
Freigabe ein Vetorecht gegen geschäftspolitische 
Entscheidungen von PT Portugal verschafften und 
Altice in den täglichen Betrieb von PT Portugal 
einbezogen gewesen sei. Der Umstand, dass Al-
tice und PT Portugal sich über sensible Informati-
onen ausgetauscht haben, belege zudem, dass 
Altice vor der Freigabeentscheidung durch die 
EU-Kommission einen bestimmenden Einfluss 
über das Zielunternehmen ausgeübt habe.5 
 
Das EuG bestätigte im Jahr 20216 den von der 
EU-Kommission festgestellten Gun Jumping 
Verstoß, reduzierte aber den Teil der Geldbuße 
wegen Verstoßes gegen. Art. 4 Abs. 1 FKVO 
um ca. 10% auf rund EUR 56 Mio. In seinem 
Urteil aus November 2023 bestätigte der EuGH 
die Entscheidungen von EU-Kommission und 
EuG, reduzierte aber erneut das Bußgeld we-
gen des Verstoßes gegen Art. 4 Abs. 1 FKVO 
auf nunmehr rund EUR 53 Mio.  Das Bußgeld 
wegen Verstoß gegen das Vollzugsverbot nach 
Art. 7 Abs. 1 FKVO hielt der EuGH, wie zuvor 
auch schon das EuG, unverändert aufrecht. 
 
Bußgeldentscheidung Illumina/Grail 
 
In einer in dieser Konstellation sicher einzigarti-
gen Rechtssache verhängte die EU-
Kommission im Juli 2023 gegen das Gentech-
nik-Unternehmen Illumina ein Rekordbußgeld in 

4 EU-Kommission, Entsch. v. 24.4.2018, Fall M.7993 – Al-

tice / PT Portugal. 
5 Siehe zum Ausgangsfall der EU-Kommission auch den 

COMMEO Newsletter 04/2018. 
6 EuG, Urt. v. 22.9.2021, T-425/18 – Atlice Europe v 

Comission.  

https://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_-_Gun_Jumping_Bu%C3%9Fgeld_gegen_Altice_EU-Fusionskontrolle_DE_20180427.pdf


 

 

 

 

 

 

Höhe von EUR 432 Mio. wegen Verstoßes ge-
gen das Vollzugsverbot. Illumina hatte im Au-
gust 2021 den Erwerb des Krebsforschungsun-
ternehmens Grail vollzogen, während ein Fusi-
onskontrollverfahren vor der EU-Kommission 
noch in vollem Gange war. Die Entscheidung 
von Illumina zum Vollzug vor Freigabe wurde ei-
nerseits durch eine sehr hohe break-up fee von 
USD 300 Mio. geleitet, die bei Rücktritt vom 
SPA zu zahlen gewesen wäre. Andererseits be-
stritt Illumina parallel (und bis heute) im gericht-
lichen Verfahren7 die Kompetenz der EU-
Kommission, den Zusammenschluss überhaupt 
fusionskontrollrechtlich aufgreifen zu können.8 
Die in Abwägung der finanziellen Risiken gegen 
ein Abwarten des Erhalt der Freigabe bewusst 
getroffene Entscheidung Illuminas, die Transak-
tion zu vollziehen, wertete die Kommission als 
schwerwiegenden Verstoß und schöpfte daher 
den Bußgeldrahmen voll aus. 
 
Von Bedeutung ist auch das Bußgeld in Höhe 
von EUR 1.000 gegen Grail, das nach Ansicht 
der EU-Kommission eine aktive Rolle bei dem 
Verstoß spielte. Da hier die EU-Kommission 
erstmalig ein Bußgeld gegen eine Zielgesell-
schaft verhängte, beschränkte sich die Behörde 
auf ein der Höhe nach symbolisches Bußgeld. 
Künftig können Zielunternehmen in vergleich-
baren Fällen wohl höhere Bußgelder erwarten. 
 
Wichtige Takeaways zum Vollzugsverbot in der 
Vorbereitung von M&A Transaktionen 
 
Die jüngsten Entscheidungen auf europäischer 
Ebene zum Gun Jumping geben Anlass, die 
wichtigsten Grundregeln zur Kartellrechts-Com-
pliance bei der Vorbereitung und Durchführun-
gen von M&A Transaktionen festzuhalten:  
 

• Verstöße gegen das Anmeldegebot sowie 
gegen das Vollzugsverbot werden von der 
EU-Kommission mit hohen Bußgeldern ge-
ahndet, die den Erwerber und das Zielun-
ternehmen treffen können. 

• Ein Teilvollzug eines Zusammenschlusses 
kann bereits dann vorliegen, wenn die Par-
teien Handlungen vornehmen, die dazu bei-
tragen, die Kontrolle über da Zielunterneh-
men dauerhaft zu verändern. Auch zeitlich 
begrenzte Handlungen, die nicht zwingend 
erforderlich sind, um die Kontrolle dauerhaft 
zu verändern, können bereits zum 
(Teil)Vollzug beitragen.  

 
7 Derzeit beim EuGH anhängiges Verfahren in der Rs. C-

611/22 P – Illumina v Commission. 
8 Siehe zu der dem Fusionskontrollverfahren zugrundelie-

gende Verweisungsnorm des Art. 22 FKVO den COMMEO 
Newsletter 04/2021. 

• Vollzugsverbot und „Conduct of Business“-
Klauseln im SPA, die den Erhalt des Zielun-
ternehmens zwischen signing und closing 
regeln sollen, stehen häufig in einem Span-
nungsverhältnis. Hierbei ist es grundsätz-
lich zulässig, bestimmte Maßnahmen der 
Zielgesellschaft z.B. durch Zustimmungs-
vorbehalte zu begrenzen, solange diese 
dem Erwerber keine Einflussnahme auf das 
strategische oder operative Verhalten der 
Zielgesellschaft ermöglichen. In Altice hat 
der EuGH klargestellt, dass allein die Mög-
lichkeit, durch Vetorechte oder vergleich-
bare vertragliche Konstellationen bestim-
menden Einfluss auf die Zielgesellschaft 
ausüben zu können, ausreicht.  

• Ein Informationsaustausch zwischen An-
meldung und Freigabe eines Zusammen-
schlusses kann als Nachweis für einen Gun 
Jumping Verstoß herangezogen werden. 
Clean Team Vereinbarungen sowie Richtli-
nien zur Integrationsplanung können ver-
hindern, dass durch Informationsaustausch 
kartellrechtliche Pflichten verletzt werden.  

• Eine besonders gründliche Prüfung ist auch 
bei Zusammenschlüssen geboten, deren 
Vollzug in mehrere Teilschritte aufgeteilt ist, 
z.B. durch sog. warehousing Strukturen, bei 
denen der Erwerb des Zielunternehmens in 
mehreren Transaktionsschritten abläuft.9 

 

 
 

Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwe-

cken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusammen-
hang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit wird 
ausgeschlossen. 

9 Siehe hierzu die die EuG-Entscheidung T-609/19 – 

Canon aus 2022, in der das EuG die Bußgeldentscheidung 
der EU-Kommission gegen das Unternehmen Canon we-
gen eines Gun Jumping Verstoßes durch bestimmte wa-
rehousing Konstruktionen bestätigte, vgl. COMMEO 
Newsletter 08/2022. 
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